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Hella 2Ho)a-3ilra-2l.-©. Sie Vorarbeiten 3U bem erften tjtftorifdjen ©roßfilm „Ser tßage
bes Königs", ben Sr. Sobannes Branbt nach einer Booelle non Boccaccio, bem Vorbilbe
3U ©batespeares ,,2Bie iljr roollt" fcïjrieb, finb nunmehr beenbet. Sie Slufnabmen beginnen

in ben nacbften Sagen unter ber Begie non Bubolf Biebracb-
Sie burcb ifjren gribericus Bej-gitnr fo riiljmlicf) betannt geraorbene Sserept)=gitm=

©efellfcbaft bat Sïubolf Biebracb für mehrere 3abre als Seiter bes Slufnabmebureaus oer-
pflicfjtet. gerner mürben ©raft TOeßner unb Subroig Ä03ma als Eiinftlerifdje Beiräte fut
ben Salm „Salome" oerpfIid)tet, bie Slufnahmen ba3u beginnen bemnäcbft.

3n ben Beubabelsberger Slieliers ber Secla-Biosfop-21.-©. bat fjrife SBenbljaufen mit
ben Slufnabmen für ben §itm „Ser fteinerne Beiter" begonnen, beffen Sftanuffript er nach
einer 3bee non Sb^a non Harbou gefdjrieben bat- — S- SÄurnau ift 3ur Qeit mit ben
Aufnahmen für ben neuen Uco"=fÇiIm ber Secta, „Bbantom", befdjäftigt, beffen Blanu-
ftript naib bem gleichnamigen Boman non ©erbart Hauptmann non Sbea non Harbou oer-
faßt mürbe. — Sr. Subroig Verger ift 3ur $eit mit ben Vorbereitungen für ben Secta-
Bioffop-gllm „Sas ©piel ber Äönigin befdjäftigt, beffen SRanuftript er nach ©cribes ,,©"tn
©las SBaffer" gemeinfam mit Slbolf ßanß fcßrieb.

(£in bureauiecbnifdjer 3tifituffionsfilm, ber bas Sneinanberdrbeiten ber oerfctjiebenen
mobernen bureautecbnifcben ßitfsmittet (©djreibmafcbinen, Becbenmafcbinen, Veroielfältiger,
Sopiermafcbinen, ffaßmafcbinen, Brieföffner, Sittiermafdjinen, fjranfter-Slbreffiermafcbinen,
Brieffcbließmafcbinen ufro.) prattifcb neranfcbaulicben foil, roirb augenblicflicb nom Slusfdjuß
ber „Bureaumafcbinen-Stubien-Scbau", bie im grübfabr 1923 in ben Bäumen bes Ver-
liner ©portpalaftes ftattfinbet, norbereitet. Bidjt nur bie Slrbeitsroeife ber mobernen tedjni-
fcßen Hilfsmittel für bas mafdjinelle taufrndnnifdje Bureau foil neranfcbaulidjt œerben,
fonbern aucb bie ©rfparnis an 3^it unb Ißerfonal in inftruttinen Sarftellungen. ©roße
Eaufmännifcbe unb inbuftrielle Bureaus, bie an ber Vereinfachung, VerbiHigung unb Be-
fibleunigung bes inneren Betriebes intereffiert finb, baben ibre finanaielle Unterftüßung
bereits 3ugefagt. Sie Slufnabmen erfolgen an ©teilen, bie ben oorteiltiaften mafctjinellen
faufmännifcben Betrieb bereits prattifcb burdjgefübrt baben.

Bucfjgeroerblicbe Cebrfilme roerben 3ur 3eit nom Seutfcben Bucbgeroerbenerein in Seip-
3ig gemeinfcbaftlid) mit ber girma 3nbuftrie=ffilm norbereitet. ©in in 2trbeit befinblidjer
Sebrfilm, ber außer nom Seutfcben Bucbgeroerbenerein nocb non fübrenben Ißerfönlicbteiten
bes Budjgeroerbes unterftüßt roirb, oeranfcbaulicbt alle mit bem Bucbgeroerbe in .gufammen-
bang ftebenben ©ebiete. ©r gibt nach bem „Börfenblatt für ben beutfcben Bucbbanbel" einen
tur3en biftorifcben Bücfbüd unb roirb nor allem aucb über bie Bapierer3eugung, bie garben-
berftettung, bie grapbifcbe Btafcbineninbuftrie foroie bie Schriftgießerei unterrichten. SBeiter-
bin finb oorgefeben: Bucbbruct, Btufifalienbrucf, ©teinbrud, 3eitungsbrucf, Bucbbinberei,
Bucbbanbel. Sie ba3u. erforbertidjen Slufnabmen follen in ben bebeutenbften bucbgeroerbli-
eben Unternehmungen norgenommen roerben. Surcb biefe überaus anfebaulieben Sebrfitme
roerben bie grapbifeben ffortbübungsnereine, gortbilbungsfcbuten unb Sebranftalten in ihren
Beftrebungen 3roeife(Ios auf bas befte unterftüßt.

©in ©rfolg ber 2lîûnd)ener äinobefißer. Sie Btüncbener Sicbtfpieltbeater fteßen fett
SRonaten mit ber ©tabtgemeinbe im Slampf, eine Bebuttion ber unerträglichen ßuftbarteits-
fteuer 3u erreichen. Sluf 1. 3uli füllten bie ^inos infolge öer llnnacfjgiebxgteit ber ©teuer-
bebörbe gefdjloffen roerben. Surcb Vermittlung ber bagerifcEjen Begierung ift nun ber Sîon-
flift roenigftens proniforifcb beigelegt roorben, ba bie ©emeinbe ben berechtigten SBünfcben
ber Äinobefißer teilroeife entfprad). Sie an oiele Saufenbe oon Singefteilten ergangenen
Äünbigungen rourben baraufbin 3urüctge3ogen.

Jtun auch noch bie polififdje Silmjenfur. 2Ran follte roirttieb glauben, baß ffilme, bie bie
Beicbs3enfur paffiert unb fogar für Sugenblicbe unter 18 Saßren freigegeben finb, auch nor-
geführt roerben bürfen. Sem ift aber nicht fo. Soeben erhalten mir bie Btitteilung, baß
bas beutfebe Btinifterium bes 3nnern ben ßinbenburg-gilm roegen „©efäbrbung ber öffentlichen

Sicherheit unb Orbnung" nerboten hat, naebbem bereits oorher einige politifche ©tabt-
oermaltungen—(3uleßt 3ena) bie Vorführung bes gribericus-Bej-gilms unterfagten. ©s
muß roirtlich traurig um bie Bepublit .Beuifc£)Ianb fteßen, roenn folcße kümmerte als
ftaatsgefährlid) oerboten roerben!
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Hello Moja-Film-A.-G. Die Vorarbeiten zu dem ersten historischen Großfilm „Der Page
des Königs", den Dr. Johannes Brandt nach einer Novelle von Boccaccio, dem Vorbilde
zu Shakespeares „Wie ihr wollt" schrieb, sind nunmehr beendet. Die Aufnahmen begin,
neu in den nächsten Tagen unter der Regie von Rudolf Biebrach.

Die durch ihren Fridericus Rex-Film so rühmlich bekannt gewordene Cserepy-Film-
Gesellschaft hat Rudolf Biebrach für mehrere Jahre als Leiter des Aufnahmebureaus
verpflichtet. Ferner wurden Ernst Metzner und Ludwig Kozma als künstlerische Beiräte für
den Film „Salome" verpflichtet, die Aufnahmen dazu beginnen demnächst.

In den Neubabelsberger Ateliers der Decla-Bioskop-A.-G. hat Fritz Wendhausen mit
den Aufnahmen für den Film „Der steinerne Reiter" begonnen, dessen Manuskript er nach
einer Idee von Thea von Harbou geschrieben hat. — F. W. Murnau ist zur Zeit mit den
Aufnahmen für den neuen Ucö-Film der Decla, „Phantom", beschäftigt, dessen Manuskript

nach dem gleichnamigen Roman von Gerhart Hauptmann von Thea von Harbou
versaßt wurde. — Dr. Ludwig Berger ist zur Zeit mit den Vorbereitungen für den Decla-
Bioskop-Film „Das Spiel der Königin beschäftigt, dessen Manuskript er nach Scribes „Ein
Glas Wasser" gemeinsam mit Adolf Lantz schrieb.

Ein bureauiechnischer Instruklionssilm, der das Jneinanderärbeiten der verschiedenen
modernen bureautechnischen Hilfsmittel (Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Vervielfältiger,
Kopiermaschinen, Falzmaschinen, Brieföffner, Diktiermaschinen, Frankier-Adressiermaschinen,
Briefschließmaschinen usw.) praktisch veranschaulichen soll, wird augenblicklich vom Ausschuh
der „Bureaumaschinen-Studien-Schau", die im Frühjahr 1923 in den Räumen des Berliner

Sportpalastes stattfindet, vorbereitet. Nicht nur die Arbeitsweise der modernen technischen

Hilfsmittel für das maschinelle kaufmännische Bureau soll veranschaulicht werden,
sondern auch die Ersparnis an Zeit und Personal in instruktiven Darstellungen. Große
kaufmännische und industrielle Bureaus, die an der Vereinfachung, Verbilligung und
Beschleunigung des inneren Betriebes interessiert sind, haben ihre finanzielle Unterstützung
bereits zugesagt. Die Aufnahmen erfolgen an Stellen, die den vorteilhasten maschinellen
kaufmännischen Betrieb bereits praktisch durchgeführt haben.

Buchgewerbliche Lehrfilme werden zur Zeit vom Deutschen Buchgewerbeverein in Leipzig

gemeinschaftlich mit der Firma Industrie-Film vorbereitet. Ein in Arbeit befindlicher
Lehrfilm, der außer vom Deutschen Buchgewerbeverein noch von führenden Persönlichkeiten
des Buchgewerbes unterstützt wird, veranschaulicht alle mit dem Buchgewerde in Zusammenhang

stehenden Gebiete. Er gibt nach dem „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" einen
kurzen historischen Rückblick und wird vor allem auch über die Papiererzeugung, die
Farbenherstellung, die graphische Maschinenindustrie sowie die Schriftgießerei unterrichten. Weiterhin

sind vorgesehen: Buchdruck, Musikaliendruck, Steindruck, Zeitungsdruck, Buchbinderei,
Buchhandel. Die dazu erforderlichen Aufnahmen sollen in den bedeutendsten buchgewerblichen

Unternehmungen vorgenommen werden. Durch diese überaus anschaulichen Lehrfilme
werden die graphischen Fortbildungsvereine, Fortbildungsschulen und Lehranstalten in ihren
Bestrebungen zweifellos auf das beste unterstützt.

Ein Erfolg der Münchener Kinobesitzer. Die Münchener Lichtspieltheater stehen seit
Monaten mit der Stadtgemeinde im Kampf, eine Reduktion der unerträglichen Lustbarkeitssteuer

zu erreichen. Aus 1. Juli sollten die Kinos infolge der Unnachgiebigkeit der
Steuerbehörde geschlossen werden. Durch Vermittlung der bayerischen Regierung ist. nun der Konflikt

wenigstens provisorisch beigelegt worden, da die Gemeinde den berechtigten Wünschen
der Kinobesitzer teilweise entsprach. Die an viele Tausende von Angestellten ergangenen
Kündigungen wurden daraufhin zurückgezogen.

Nun auch noch die politische Iilmzensur. Man sollte wirklich glauben, daß Filme, die die
Reichszensur passiert und sogar für Jugendliche unter 18 Jahren freigegeben sind, auch
vorgeführt werden dürfen. Dem ist aber nicht so. Soeben erhalten wir die Mitteilung, daß
das deutsche Ministerium des Innern den Hindenburg-Film wegen „Gefährdung der öffentlichen

Sicherheit und Ordnung" verboten hat, nachdem bereits vorher einige politische Stadt-
verwaltungen^ftzuletzt Jena) die Vorführung des Fridericus-Rex-Films untersagten. Cs
muß wirklich traurig um die Republik Deutschland stehen, wenn solche Filmwerke als
staatsgefährlich verboten werden!
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